
Servicestelle
der Bildungszentren des Handwerks in Hessen

TERMIN
1. Dezember 2022, 10:00 - 12:00 Uhr 
 
 
INHALTE 
 
Wer in der Bildung engagiert ist, sei es als freiberuflich Dozierender 
oder als verantwortliche Person in einer Weiterbildungseinrichtung, 
hat mit vielfältigen Rechtsfragen zu tun. 

Insbesondere die richtigen Formulierungen in den Honorarverträ-
gen von freiberuflich Dozierenden bereiten in der Praxis häufig 
Schwierigkeiten. 

Das zweistündige Online-Seminar beschäftigt sich genau mit dieser 
Problematik. Unser Referent stellt Ihnen die geltenden Vorschriften 
praxisgerecht vor, vermittelt Sicherheit in rechtlichen Angelegenhei-
ten und zeigt Ihnen Handlungsmöglichkeiten auf. 

VERANSTALTUNGSFORM 
 
Online-Seminar als Zoom-Konferenz. 
Technische Voraussetzung für die Teilnahme sind ein video- 
konferenzfähiger PC oder Tablet mit Mikrofon und Kamera sowie 
stabiles Internet. 
REFERENT
Dr. Guido Mareck | Stellv. Direktor und Vorsitzender Richter am 
Arbeitsgericht Dortmund, Lehrbeauftragter an der Hochschule für 
Polizei und öffentliche Verwaltung NRW 
 
In seiner täglichen Arbeit beschäftigt sich Dr. Guido Mareck mit 
all den juristischen Fragen, die sich rund um das Arbeits- und das 
allgemeine Verwaltungsrecht stellen. Besonders die Tätigkeit als 
Lehrbeauftragter bzw. Dozent ist ihm aus eigener Erfahrung gut 
bekannt. 
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ONLINE-SEMINAR
„�EINSATZ VON FREIBERUFLICH DOZIEREN-
DEN UND DAS RISIKO DER SCHEINSELBST- 
STÄNDIGKEIT“

  IN FORM EINER ZOOM-KONFERENZ



•	 Gefahr einer Scheinselbstständigkeit

		  • Was bedeutet persönliche/finanzielle Abhängigkeit?

		  • �Wann ist die Tätigkeit „fremdbestimmt“ und der Dozent/die 
Dozentin „weisungsgebunden“?

•	 Störungen in der Zusammenarbeit: Was nun?

		  • Kündigungsrechte im Vertrag und aus dem Gesetz

		  • �Verhandlungslösungen und Neugestaltung der  
Zusammenarbeit

•	 Rücktritt vom Dozierendenvertrag

		  •  �Vertragliche und gesetzliche Rücktrittsgründe/ 
Rückabwicklung

Referent: Dr. Guido Mareck | Stellv. Direktor und Vorsitzender 
Richter am Arbeitsgericht Dortmund 
 
12:00 Uhr  
Ende der Veranstaltung 
 

ANMELDUNG 
 
Zur Anmeldung senden Sie eine formlose E-Mail unter Angabe 
Ihres Namens und Ihrer Kontaktdaten an servicestelle@handwerk-
hessen.de. Gern können Sie auch das beigefügte Anmeldeformular 
nutzen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Die Anmeldun-
gen werden nach dem Eingangsdatum berücksichtigt.

 
KOSTEN 
Die Veranstaltung ist für die Bildungszentren des Handwerks in 
Hessen kostenfrei. 

PROGRAMM 
 
10:00 - 10:05 Uhr  
Begrüßung und Eröffnung  
Dr. Martin Pott 
Leiter der Arbeitsgruppe der Leitungen                                                   
der Bildungszentren des Handwerks in Hessen 
 
10:05 - 11:00 Uhr  
Teil 1: Der Honorarvertrag des Dozierenden:  
Begriffe, Muster, Vor- und Nachteile

•	� Ist der Dozent/die Dozentin auch Arbeitnehmer/in?

•	� Dienstvertrag, Dozierendenvertrag, Werkvertrag: Wenn ein 
Vertrag viele Namen haben kann.

•	 Definition: Was ist ein Honorarvertrag?

•	� Abgrenzung und Zuordnung zu den Vertragstypen des BGB

•	� Was MUSS in den Vertrag (Neues Nachweisgesetz seit dem 
01.08.2022)?

•	� Die Vor- und Nachteile des Honorarvertrags

•	� Worauf müssen Dozierende und Veranstaltende besonders 
achten?

Referent: Dr. Guido Mareck | Stellv. Direktor und Vorsitzender 
Richter am Arbeitsgericht Dortmund

 
11:00 – 11:10 Uhr Pause

11:10 - 12:00 Uhr  
Teil 2: Die drei größten Gefahrenquellen bei einem 
Dozierendenvertrag  
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